
— 241

Marineverordnungsblait
Herausgegeben vom Neichs-Marine-Amt.

48. Jahrgang. Berlin, den 1. September 1917. Nr. 20.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler ör S o h n, Kgl. Hofbuchhandlung in Berlin SW68, Kochstk«68-71««

Der Preis des Jahrgangs beträgt 4,00 M, Vierteljiihrlich 1,00 M. Man abonniert bei allen Postämtekn
und Buchhandlungen.

Beim Verkauf einzelner Nummern des
Margnevårordnungsblattes

wird jedes Blatt mit 5 Pfennig
erc )nct.

-

—

Juhastsgöschungvon Disziplinarstrafen S. 241. —- Schärpe. S. 242. —

Änderung der Schiffs-
Vekpflegungsvorschrift und der Marine-Landberpflegungsvorschrift.S. 242. —- Offizier-
gehältek. S. 242. —

PermißteMarineangehvrige S. 243. — Abgrenzung des Kriegs-
gehiets· S. 244. — Änderungen der Pensionierungs-Vorschrift für das Preußische Heer
Ill. Teil. S. 244. — Torpederoffiziergehälter. S. 246. — Zollpflichtige Sachen bei Reisen
nach und durch Osterreich-Ungarn· S. 247. — Bekleidung. S. 247. — Biersprachenausweis
S. 248. — MißbriiuchlicheVersendung von Waren in Geldbriefen mit der Feldpost. S. 249.
—- Anrechnung des baterländischen Hilfsdienstes auf das Dienstalter der Beamten. S.249.
— Dienstprämie S. 250. — Finder- und Bergelöhne. S. 251. —

Sanitätsofssiziergehältek.
S. 251. — Einnahmen aus Anlaß des Hilfsdienstgesetzes S. 252. — Ausweise zum Bezug
Von Lebensmittelkarten fiir Mannschaften. S. 258. —

Personalveränderungen. S. 253, —

Benachrichtignngen über Verschiedenes. S. 258.

Nr. 234.

Löfchung von Disziplinarftrafen.

Jch bestimme: Die Bestimmung des §7 der Anlagel zu §71 der Disziplinarstrafordnungfür
die KaiferljcheMarjne,·betrefsendLdschungvon Disziplinarstrafenbei Kapitalanten, ist währendder
Dauer des gegenwärtigenKrieges auch aus alle übrigenMannschaften der Marine anzuwenden-

Großes Hauptquartier, den 20. August 1917.

Wilhelm.
Jn Vertretung des Reichskanzlers.

v. Capelle
An den Reichskanzler (Reichs-Marine-Amt).

Berlin, den 22. August 1917.

Vorstehende AllerhöchsteOrdre bringe ich mit Nachstehendemzur Kenntnis der Marine:

1. Es ist nicht erforderlich,daß die vier Jahre aktive Dienstzeit unmittelbar hinter-
einander abgeleistetsind.

c)
-- Wegen der.aUsszektigE-UdenMilitärpapierewird auf die Aussührungsbestimmungen

Vom 5. JUII 1916 — A. 1[ a. 6526 — (MarineverordnungsblattSeite 161 Nr. 145)
Ziffer 4 und 5 Bezug genommen

Ter Staatssekretärdes «Reichs-Marine-Amts.
EL Ib. 8671. v. Capelle.
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Nr. 235.

Schärpe— -

Berlin, den 25. August 1917.

Seine Majestät der Kaiser haben für Kriegsdauer befohlen, daß die Schärpe zum Jackett nur

im Wach-, Orts- und Rondedienst, sowie bei militärischenLeichenbegängnissengetragen wird.

Auch bei Meldungen an AllerhöchsterStelle sowie bei Besichtigungendurch Seine Majestät kommt
die Schärpe zum Jackett demgemäßin Fortfall. An den Bestimmungen über das Tragen der
kleinen Ordensschnalle (Marineverordnungsblatt 1916 Seite· 189) wird hierdurch nichts geändert.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.
A. Id. 9448. v. Capelle.

Nr. 236.

Änderung der Schiffsverpflegungsoorschrist und der Mai-ine-

Landverpflegungsvorschrist.

Berlin, den 28. August 1917.

,

1. In den mit Verfügung vom 20. Juni 1917 — cl-· 8125 — (Marineoerordnungs-
blatt Nr. 181 Seite 184) bekanntgegebenenErgänzungendes § 1, 5 der Schiffsverpflegungsvorschrift
und des § 1, 7 der MarinesLandverpflegungsvorschriftist in der dritten Zeile das Wort »Befchwerden«
durch »Klagen« zu ersetzen.

2. Jn der Anlage 1 Ziffer 4 der Schiffsverpflegungsvorschriftist im Absatz lb in der

fünften Zeile das Wort ,,Beschwerden«gleichfalls in ,,Klagen«umzuändern. Die Änderunghat
handschriftlichzu erfolgen.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

cl-. 12940. v. Capelle.

Nr. 237.

Offiziergehälter.

Berlin, den 29. August 1917.

I. Es beziehen die Gebührnisseihres Dienstgrades:

(A. K. O. vom 26. 4. 1917 und 20. 8. 191.7.)

Lfd. . eitpunkt
: Nr. Dlenstgrad Name desZEinrückens

1 Kapitän zur See
«

erer
2 Fregattenkapitän Müller - P alm
3 Korvettenkapitän G u t t m ann .

4 Kapitänleutnant »

1. 8. 17
I. Klasse R e b ens b ur g (Wichelm)

5 Kapitänleutnant
II. Klasse Schlenther

6 - Andler (Rndolf) 1. 9. 17
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Lfd , ei unkt

Nr» Dienstgkad Name desZEiiirückens

7 Kapitänleutnant
HI. Klasse L afrenz

8 - Meyer (Wilhelm)
. 1 8 17

9 - Wild em an
« «

10 - Wißm ann

11 . Fr eun d

12 Baltzer
13 Mariae-Chef-

ingenieur S cha ef er

14 Marine-Oberstabs-
ingenieur F r ö l i ch (Wilhelm)

15 Marine-Stabs- 1. 9. 17

ingenieur Sürenhagen
16

·

Maine-Ober-
ingenieur B r i n ke r (Max)

17 - Helgenberger

Il. Die durchAllerhöchsteKabinetts-Ordre vom 20· August 1917 vorläufig ohne Patent
zum Dienstgrad befördertenLeutnants der Marineinfanterie Servais und v. Lehe beziehendie

Gebührnisseder niedrigsten Stufe ihres Dienstgrades vom 1. August 1917 ab. Die Festsetzung
des Besoldungsdienstalters erfolgt-später

Der Staatssekretär des Reichs-Mariae-Amts.

Jn Vertretung.
A.Ic.10119. Hebbinghaus

Nr. 238.

Vermißte Marineangehörige.

Berlin, den 14. August 1917.

VermißteMarineangehörige,deren Ableben nicht schon frü er in ol e der m t« -"
-

falles mit hoher·Wahrscheinlichkeitanzunehmen war (M. 0.h§22fZi1ffer9),11solie:nd:ve?iksginsxin
VermißtwerdenInnerhalbvon 18 Monaten keine Nachricht eingegangen ist, aus «derhervorgeht
daßsie noch am Leben sind,als vermißtIlc(vermißt,Ableben mit hoherWahrscheinlichkeitanzunehmenj
gpführtwerden, falls nicht die besonderenUmstände des Einzelsalles dagegen sprechen. Die für
die Aufstellung der Verlustmeldungen zuständigenMarineteile haben nach Prüfung der Sachlage
entsprechendeBerichtigungenzu den Berlustmeldungen an das Zentralnachweisebürodes Reichs-

arme-A1uts einzusenden
Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jm Auftrage.
A. IIh. 7454. Heuset
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Nr. 239.

Abgrenzung des Kriegsgebiets.

NITIZYFFYZFIIJFA» Berlin, den 19. Juli 1917.

Der Erlaß vom 18. Januar 1917 (A. V.Bl· S. 28), betreffend Abgrenzung des Kriegsgebiets,
wird wie folgt ergänzt:

1. Jn der Überschriftdes Abschnitts III tritt hinter »Rußland«hinzu:
Und Rumänien.

2. Unter III treten folgende Unterabschnitte hinzu:
c) Vom 1. Juli 1916 an:

die Westgrenze der Komitate Szeben, Also-Feher, Torda-Aranyos, Kolocz,
Szolnok-Doboka, Szatmar, Bereg und die Westgrenze der Bezirkshauptmann-
schaften Turka, Starysambor, Rudki, Grodek-Jagiellonski und Rawaruska.

d) Vom 1. September 1916 an:

wie zu c) und außerdemdie Westgrenzeder Komitate Krasso-Szoereny,Hunyad,
Bihar und Szälagy, jedoch Bihar und Szälagy nur bis 1. November 1916.

Jm Auftrage: v. Wrisberg.

Berlin, den 27. August 1917.

VorstehendeAusführungsbestimmungwird unter Hinweis auf die Veröffentlichungim
Marineverordnungsblatt 1917 Seite 122 zur Kenntnis der Marine gebracht.

Der Staatssekretär des Reichs-Mariae-Amts.

Jm Auftrage.
E. IIb. 2756. Grauen

Nr. 240.

Änderungen der Pensionierungs-Vorschrist für das Preußische Heer lll. Teil.

Kriegsministerium. , »

Nr. 265j5. 17. C 2 R. Berlin, den 18. Juli 1917.

Da die Neubearbeitung des III. Teils der Pensionierungs-Vorschrift (Erlaß vom 23. Oktober 1916
— Nr.1195-7. 16. C 2R —) voraussichtlicherst nach der Demobilmachung wird erfolgen können,
werden nachstehend einige besonders dringend erscheinendeÄnderungenschon jetzt bekanntgegeben.
«Die aus bisher ergangenen Einzelerlassen sich ergebenden sonstigen Änderungender Vorschrift

werden hierdurch nicht beeinflußt.
1. Ziffer 15. Die Worte »innerhalbder gesetzlichenEinspruchsfris

«

sind zu streichen.
2. Ziffer 54,2 ist zu streichen.
Z· Ziffer 54, 3 erhält folgende Fassung:

Zur Prüfung der Dienstbeschädigungsfragewerden Erhebungen bei dem

Truppenteil darüber nötig sein, ob die Angaben des Mannes usw.
4. Ziffer 66,10. Der erste Satz erhält folgende Fassung:

Zahlungsbeginn frühestensvom fMonatdes Antrags ab.

5. Ziffer 66,12 erhält folgende Fassung:
Über die Gewährung oder Versagung einer Altersznlage bzw. Beihilfe ist

den Antragstellern ein schriftlicher Bescheid gemäßZiffer 91,8 zu erteilen, d. h. in
den Fällen der §§ 26 und 46 M. V. G. 06 ohne, im Falle des § 10 Ges. 01
mit Hinweis auf die Einspruchsfrist.
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Ziffer 66,13. Der zweite Satz erhält folgende Fassungtv
Jm Falle einer solchen Erhöhun erfolgt die Minderungoder Entziehung

der Alterszulage oder Beihilfe nach Ma gabe der Vorschrift im §32, vierter Ab-

satz, M. V. G. 06.

Ziffer 82,2. Die Worte ,,fristgemäßerhobenen«in der 8. Zeile und der ganze

letzte Satz sind zu streichen.

Ziffer 90,1. Hinter »Der Einspruch muß« ist einzuschalten:
bei einklagbaren Ansprüchenzur Vermeidung des Verlustes des Klagerechts

Am S luß ist hinzuzufügen- . · . . .ch
Werden gegen einen Bescheid des KriegsministeriunisEinwendungen erhoben

und dabei neue Beweismittel vorgebracht, welche die Grundlagen, auf denen

die Entscheidung beruht, wesentlich ändern könnten,so ist — unter eingehender
Stellungnahme —- nochmalige Vorlage an das Kriegsministerium erforderlich.

Werden neue Beweismittel der vorbezeichneten Art nicht beigebracht, so ist
dem Betreffenden lediglich»mitzuteilen,daß der Bescheid des Kriegsministeriums
als endgültigeranzusehen ist.

Ziffer 91,3. Hinter »(Z. 39, 90, 98)« ist ein V) zu setzenund als Fußnote aus-
une men:z h

He)Jst der zu Bescheidende noch nicht entlassen, so würde der Hinweis zu lauten

haben, daß ein etwaiger Einspruch vor der Entlassung bei der Kompagnie
usw-, nach der Entlassung dagegen bei dem zuständigen Bezirksfeldwebel zu

erheben ist.

Ziffer 91,3 erhält hinter dem Satz »Wenn es sich . . . . . . . Frist nicht fehlen.«
folgendenZusatz-, » » ·

» » , ·

Dies gilt auch fur diejenigen Falle, in denen die Gewährungeiner Rente

nach § 1, erster Absatz, G.06 wegen Mangels einer Dienstbeschädigung
oder die Gewährung der ·Kriegszulagenach § 14 M. V. G. 06 wegen Mangels
einer Kriegsdienstbeschädigungoder die Gewährung des Zivilversorgungsscheins
nach §§ 15, 16 M. V. G. 06 wegen Mangels derWürdigkeitoder Brauchbarkeit
zum Beamten abgelehntoder das Wahlrecht zwischenZivilversorgungsscheinund

Zivilversorgungsentschädigungnach § 20 M. V. G. 06 wegen Verlusts der Würdig-
keit zum Beamten als erloschen erklärt wird, denn der Umstand, daß über das

Vorliegen der betreffenden Voraussetzungengemäß§ 43 M. V. G. 06 die oberste
Militärverwaltungsbehördeendgültigentscheidet, der Klagewegalso von vornherein
aussichtslos ist- ändert·nichts an der Tatsache, daß der Rechtsweg über diese
Ansprüchean sich zulässigist.

Ziffer 94,1. Die Worte »innerhalbder gesetzlichenFrist von drei Monaten nach
Zustellung des VorbescheidsV)« und die zugehörigeFußnote sind zu streichen.
Ziffer 94,3. Jiii ersten Absatz, 2. Zeile, ist das Wort ,,fristgemäß«zu streichen.

.

Jm zweitenAbsatz (Deckblatt 3), Zeile 1 und 2, sind die Worte »einer
Änderung der bisher bewilligtenVersorgungsgebührnisseergibt, so ist dem Antrag-
steller«zu ersetzendurch:

einer Anderungderfrüher getroffenen Entscheidung zugunsten des Antrag-
stellers ergibt, so ist diesem

Ziffer 94,4 ist zu streichen.

Ziffer 96,i erhältfolgende Fassung:
Wird ein Einspruch erst«nachAblauf der in dem Vorbescheid angegebenen

gesetzlichenFrist erhoben, so ist er hinsichtlichder sachlichenPrüfung ebenso wie

ein fristgemäßerhobener zu behandelnund, wenn die Voraussetzungen des § 31

M. V. G. 06 erfüllt sind, zu befriedigen. Jn dem zu erteilenden Bescheid ist je-
doch — neben der Belehrung über die etwaige Einspruchsniöglichkeitund Einspruchs-
frist — zu bemerken, daß trotz der Belehrung in dem Vorbescheide bei dem Ein-

spruch die im § 29 M. V. G. 06 vorgeseheneFrist von 3 Monaten nicht inne-

gehalten und daher gemäß§42 M. V. G. 06 das Klagerechtverlorengegangen ist.
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15. Ziffer 96,2 ist zu streichen.
16. Ziffer 98. Hinter »Bezirksseldwebel«ist ein V) zu setzen und als Fußnote auf-

zunehmen:
je) Abweichend hiervon sind Einsprüche, die Mannschaften während ihrer vorüber-

gehenden Wiederheranziehung zum aktiven Militärdienst erheben, durch Ver-

mittlung der Kompagnie usw. an das Bezirkskommando, welches den Bescheid
zugestellt hat, zu richten.

17. Ziffer 108. Der zweite Satz erhält folgende Fassung:
Jedoch kann den Vormündern oder Pflegern geisteskrankgewordenerMann-

-schasten, um ihnen die Wahrnehmung der Rechte ihrer Pfleglinge zu ermöglichen
oder zu erleichtern, der Akteninhalt insoweit mitgeteilt werden, als es sich dabei
um Tatsachen handelt, die den Beschädigten,falls fie nicht geisteskrankgeworden
wären, selbst bekannt sein würden. Über weitere Ausnahmen entscheidetdas Kriegs-
ministerium, Versorgungs- und Justiz-Departement

18. Nach dem Schlußsatzdes Erlasses vom 18. April 1915 — Nr. 721X4. 15. 02 —

hat abweichend von der Bestimmung der Ziffer 20 der Pensionierungs-Vorschrift
III. Teil die Prüfung der Frage wegen Gewährung von Renten nach § 25 des

Mannschaftsversorgungsgesetzes06 durch die (Ersatz-) Truppenteile anstatt durch die

Bezirkskommandos zu erfolgen. Diese Bestimmung bleibt auch nach der Demobil-

machung bis auf weiteres in Kraft.
19. Deckblätter werden nicht ausgegeben.

v. Stein.

Berlin, den 2.8. August 1917.

Vorstehender, im Armee-Verordnungsblatt 1917, Seite 372X373 veröffentlichterErlaß
des KöniglichPreußischenKriegsminifteriums wird mit dem Bemerken zur Kenntnis der Marine

gebracht, daß auch die Pensionierungs-Vorschrift für die Kaiserliche Marine sinngemäßgeändert

weidenwird« Der Staatsfekretär des Reichs-Marine-Amts.
Jm Auftrage.

E.1Ib.2608. Grau er.

Nr. 241.

Torpederoffiziergehälter.

Berlin, den 14. August 1917.

Es beziehen die Gebührnisseihres Dienstgrades:

(A. K. O. v. 30. 7. 1917.)

Dienstgrad Name desZstikllrlgkktensStation

1 Torpeder-Leutnant G r z es z ew s ki
’

2 c23.«orpeder-Leutnant lder Seewehr II Gerthenrich 1, 7» 17 0
3 - Wirs chni n g
4 - W ern e r

Der Staatssekketäkdes Reichs-Mariae-Amts.
·

Jm Auftrage.
B. Va. 7042. Schnur.
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Nr. 242.

ZollpflichtigeSachen bei Reisen nach und-durch Osterreich-Ungarn·.s

K· s
·

·t ·um. . «

Allgeineiiieesgsglrlitxgskgepartement Berlin, den 7. August 1917«
Nr· 2839-7. ·17. A E.

Die nach und durch Osterreich-UngarnreisendenHeeresangehörigenhaben den Zollvorschriften
entsprechend die mitgesührtenüber den Reisebedarshinausgehendenund daher zollpfljchtjgen
Mengen»—namentlich an Tabakfabrikaten—- sofort beim Überschreitender Grenze den zuständigen
Zollbeamten zur zollamtlichenAbsertigung anzumelden.

'

'

Zuwiderhandelndehaben neben der zollamtlichenBeschlagnahmedes einzuschmuggelnden
Gutes und der—Zahlung einer hohen Zollstrafe auchnoch Bestrafung durch die-vorgesetzteMilitär-

behördezu gewärtigen-
"

.

«

Die Heeresangehörigensind bei Antritt der Reisen nach Und durch "«Osterreich-Ungarn
i

·

wei en.heran hmzu s
Jin Auftrage.

Fleck.

«

Berlin, den 22. August 1917.

VorstehenderErlaß wird zwecksgleichmäßigerBeachtung zur Kenntnis der Marine gebracht.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.
Jn Vertretung.

cl-. II.12779. Dr. Schramm.

Nr. 243.

"Bekleidung,

Berlin, den 14. August 1917.

Hinsichtlichder Regelung der Bekleidung bei»Kommandierungenund Beurlaubungen von Mann-:
schaften zu Arbeitsleistungen währenddes Krieges wird folgendes bestimmt: -

A. Bezüglichder Marineinfanteriesowie der, Mannschasten anderer Marineteile,
die kein Kleidergeld beziehen:

"

1. Bei Kommandierungenzu militärischen Betrieben ist Bekleidungin Natur zuständig.
Soweit die Dienstobliegenheitendas Anlegen bürgerlicherKleidung bedingen, wird
an

Jtelle
der Dienstbekleidungeine Bekleidungsentschädigungvon monatlich 12.-ø

gewä rt.

2. Bei Beurlaubungen zur Arbeitsleistung im eigenen Betriebe wird Bekleidung in
Natur gewährt

Z. Bei Koininandierungenoder Beurlaubungen zu besoldeter Tätigkeitin fremden Be-

trieben einschließlichder nicht militärischenBehörden sind Bekleidungsgebührnisse
nicht zuständig.

Die Dienstbekleidungist den Mannschaften vor Antritt des Kommandos

oder Urlaubes abzunehmen

B. Bezüglichaller übrigen Mannschaften (Kleidergeldempfänger).
1. Bei Kommandierungen ·zu niilitärischenBetrieben ist die Dienstbekleidung weiter

zu tragen.
· Sofern die Dienstobliegenheitendas Anlegen bürgerlicherKleidung

bedingen, wird eine Bekleidungsentschädigungvon 12 M monatlich gewährt,auf die

das zuständigeKleidergeld anzurechnen ist.
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2. Bei Beurlaubungen zu Arbeitsleistungenin eigenen Betrieben ist Kleidergeldzuständig.
3. Bei Kommandierungen oder Beurlaubungen zu besoldeter Tätigkeit in fremden

Betrieben einschließlichder nichtmilitärischenBehördenkommt das Kleidergeld in Fortfall.
Soweit die Manns chaftennoch Kleiderschuldenhaben, ist ihnen die Dienstbekleidungvor

Antritt des Kommandos oder Urlaubes abzunehmen und bis zu Ihrer Rückkehrauf-
zubewahren.

G. Allgemein.
1. Jn den Fällen zu As und B3 haben die Mannschaften grundsätzlichfür ihre Be-

kleidung selbst zu sorgen. Wird ihnen aus besonderen Gründen (z. B. wegen Mangels
an Zivilkleidern) ausnahmsweise das Weitertragen der Uniform ihres Marineteils
gestattet, so dürfen ihnen im Bedarfsfalle die nötigstenBekleidungsstückeaus den

Beständendes Marineteils gegen Bezahlung der Normalpreise überlassenwerden.

. Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. August 1917 in Kraft. Soweit bis-

her anders verfahren ist, behält es dabei sein Bewenden.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.

lO

cl-. I. 8320. Dr. Schramm.

Nr. 244.

Vierfprachenausweis.
Kriegsministerium.
Nr.2997x7.17.AM. Berlin, den 15. August 1917.

1. Jn Erläuterung des Erlasses vom 17. Juli 1917 (A. V. Bl· S. 369X70) wird be-

merkt, daß auch die zum Heeresgefolge gehörigenPersonen (Angehörigeder freiwilligen Kranken-

Zifleghdes KaiserlichenMotorboot-—Korpsusw.) bei den im vorangegebenen Erlaß bezeichneten
eisen des Viersprachenausweisesbedürfen.

2. die angeforderten Vordrucke des Viersprachenausweises gelangen durch die Geheime
(Haupt-) Kanzlei A des Kriegsministeriums zur Übersendung -

Späterhin erforderlicheVordrucke sind unmittelbar bei der Geheimen(Haupt-) Kanzlei A

des Kriegsministeriumsanzufordern.
3. Jn Ziffer 6 des Erlasses vom 17. Juli 1917 (A. V. Bl. S. 369X70) ist statt

»Militär-Attaches«zu setzen:
MilitärsBevollmächtigten

Jm Auftrage: Grautoff.

Berlin, den 29. August 1917.

Vorstehender Erlaß wird zur gleichmäßigenBeachtung mit Bezug auf die Verfügung
vom 30. Juli 1917 — cl-. Il. 11570 — (Marineverordnungsblatt Seite 236) zur Kenntnis
der Marine gebracht.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
cl-. 11.13291. Dr. Schramm.
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Nr. 245.

MißbräuchlicheVersendung von Waren in Geldbriefen mit der Feldpost.
'

s
'

’terium.
·

KriggszgksslzAM.
Berlin, den 16. August 1917.

Jn Zukunft sind die Absender von Geldbriefenan Angehörigedes Feldheereszur Angabe des

Inhalts auf der Rückseitedes Umschlags verpflichtet Jn Geldbriefenzdie mit der Feldpost be-

fördert Werden, dürfen auch in Privatangelegenheitender HeeresangehörigenaußerGeld wichtige
Schriftstücke(Vekträge,Vollmachten, sonstige Urkundenusw.) und Wertsachen, wie Uhren, Orden
und dergleichen verschicktwerden. Dagegen ist die Versendungvon Lebens-und Genußniitteln
sowie kleiner Bekleidungsgegenständeusw. in Geldbriefenverboten. Die»Kom1nandobehörden,

ruppenbefehlshaberusw. haben die Heeresangehörigenwiederholtdaran hinzuweisenvunddahin
zu wirken, daß sie sichGeldbeträgemöglichstmit Postanweifung, nicht in Geldbriefen, schickenlassen.

Nach § 25 der Feldpost-Dienstordnung haben Sendungen in rein gewerblichenAngelegen-
heiten der Absender oder Empfänger keinen Anspruch auf GebührenvergünstigungDer Erlaß
vom 31. Mai 1916 (A. B. Bl. S. 239), betreffend Behandlung der den Truppen und Behörden
zugehenden Feldpostsendungenrein gewerblicherArt, wird in Erinnerung gebracht.

Jm Auftrage: Grautoff.

Berlin, den 28. August 1917.

Vorstehender Erlaß wird zur gleichmäßigenBeachtung zur Kenntnis der Marine gebracht
unter Hinweis auf die Verfügung vom 17. Juni 1916 — cl-. II 8873 — (Marineverordnungs-
blatt Seite 150.)

· »

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
cl-. U. 13292. Dr. Schramm.

Nr. 246.

Anrechnung des vaterländischen Hilfsdienstes auf das Dienstalter der Beamten.

Berlin, den 28. August 1917.

Zu dem Staatsministerialbeschlußvom 22. März 1917, betreffendAnrechnungdes vaterländischen
Hilfsdienstes auf das Dienstalter der Beamten (Marineverordnungsblatt Seite 146«t147)sind vom

Staatssekretär des Reichsschatzaints im Einvernehmen mit dein PreußischenFinanzminister
Erläuterungengegeben worden, die nachstehend zur Kenntnis gebracht werden und nach denen
auch in der Mariae zu verfahren ist:

1. Der Beschluß vom 22. März 1917 stellt eine Ergänzung bzw. Abänderung der

Grundsätzeüber die Anrechnung des Kriegsdienstes aus das Dienstalter der Staatsbeamten vom

l7. Juni 1916 (Marineverordnungsblatt 1917 Seite 119X121) dar. Diese Grundsätze uud die
zU ihrer Ausführung gegebenenErläuterungenfinden daher mit den durch die Sachlage gebotenen

bweichungenauch auf den vaterländischenHilfsdienst Anwendung.
2. Der Beschlußbezieht sich auch auf eine Tätigkeit, die zwar bereits vor dem Jn-

krafttretendes Gesetzes über den vaterländischenHilfsdienst verrichtet, aber nach den Gesichts-
punkten dieses Gesetzes als vaterländischerHilfsdienst anzusehen ist.

3. Bei jeder Beurlaubung für den vaterländischenHilssdienst ist der Beamte künftigzu

Veanlasseiusich die vorgeschriebeneBescheinigung der Betriebsleitung alsbald bei Beendigung der

atigkeit erteilen zu lassen und daraufhin unverzüglichdie Feststellung des Hilfsdienstes nach
bsatzs des Staatsministerialbeschlussesnachzusuchen. Dies ist auch allen Beamten zur Pflicht zu

machen, die sich etwa bereits iui vaterländischenHilfsdienste befinden oder befunden haben. Die

sttstkllungliegt der Verwaltungsbehördeob; sie ist zu treffen, sofern eine Anrechnung auf das

Ienftalter oder eine Abkürzungdes Vorbereitungsdienstes in Frage kommt.
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4. Tritt ein Anwärter in den Dienst, der vor Begründung des Beamtenverhältnisses
vaterländischenHilfsdienst abgeleistet zu haben angibt, Und kann er sich darüber nicht durch die

Feststellung der zuständigenStelle ausweisen, so ist die Feststellung unverzüglichdurch die Ver-

waltungsbehördenachzuholen.
5. Die feststellende Behörde hat in jedem einzelnen Falle zu prüfen, ob nach ihrem

pflichtmäßigenErmessen die Bescheinigung der Betriebsleitung zur Feststellung ausreicht oder nicht-
Reicht die Bescheinigung nicht aus, so«hat die seststellendeBehörde die erforderlichen

Ermittelungen herbeizuführenHierbei sind in Zweifelsfällen»inerster Linie Bescheinigungenund

Aiåsklünfte
der nach § 4 des Gesetzesüber den vaterländischenHilfsdienft eingesetztenStelle ein-·

zu o en.

6. Durch die der Verwaltungsbehördeerteilte Ermächtigungzur Feststellung wird die
Vorschrift im Absatz 2 des Staatsministerialbeschlusses nicht berührt, nach der unter Umständen
die Entscheidung der obersten Reichsbehördeeinzuholen ist. Diese Entscheidung ist vielmehr in
allen Fällen des Absatz 2 zu erbitten, wie auch sonstige Zweifelsfragen vorzutragen sind.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
cl-! 11.8605. Dr. Schramm.

Nr. -247.

Dienstprämie.
Berlin, den 29. August I917.

1. Beförderungzum Offizier oder Deckofsizier wegen Auszeichnung vor dem Feinde
schließtdie Erwerbung des Anspruchs auf dieDienstprämie (§ 78 Friedensbesoldungsvorschrift)
nicht aus. Unteroffiziere des Friedensstandes, bei denen diese Beförderung vor vollendeter
12 jähriger aktiver Dienstzeit als Löhnungsempfängererfolgt, erwerben den Anspruch mithin, sobald
sie mit Einrechnung der Dienstzeit als Offizier oder Deckoffizier eine aktive Gesamtdienstzeit von

12 Jahren zurückgelegthaben.
«

«

2. Hierdurch wird der Kreis der Anspruchsberechtigtennicht erweitert, vielmehr lediglich
eine Schadloshaltung solcher Unteroffiziere bezweckt,die wegen Auszeichnung vor dem Feinde
zu Gehaltsempfängernbefördertworden sind und infolgedessen nach den bisherigen Bestimmungen
keinen Anspruch auf die Dienstprämiemehr erwerben konnten. Wer auch ohne die Beförderung
weg-en Auszeichnung vor dem Feinde die Dienstprämienicht erworben hätte (z. By weil er ohnehin
schon vor 12jährigerDienstzeit Offizier oder Deckoffiziergeworden wäre), wird also von Ziffer 1

nicht betroffen. Auch beim Übertritt in eine Beamtenlaufbahn vor vollendeter 12 jähriger aktiver

Dienstzeit wird also wie bisher keine Dienstprämieerworben-selbst wenn der Beteiligte vorher wegen
·

Auszeichnung vor dem Feinde etwa zum Offizier oder Deckoffizierbefördertworden ist.
«

3. Die Dienstprämie nach Ziffer 1 und 2 wird zahlbar 1nit Ablauf des Monats, in
dem die 12 jährige Dienstzeit vollendet ist.

4. Dies gilt auch für die rückliegendeZeit des Krieges· Der Anspruch auf Zinsen
regelt sich nach §78 der Friedensbesoldungsvorschrift.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
cl-. III.12724. Dr. Schman
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Nr. 248.

Finder- und Bergelöhne.

Berlin, den 29. August 1917.

Das
Verzeichnis der zu zahlenden Finder- und Bergelöhne

in Nr. 193 des MarineverordnungsblattesNr. 21 Pom 1. September 1916 ist auf Seite 223 am

Schluß,wie nachstehendhandschriftlichzu vervollstandigen:

Benennung Geldbetrag Bemerkungen

45 Für eine ange- 2—5 nach Maßgabedes Zustandes
triebene Netzboje

· der Boxe
· .

Erhöhungbis aus 10JØ bei
. besonders schwierigenBer-

gungen.
Kommandos,diegelegentlichMinen

fischen,einzelneMilitärpersonen,
wie Landsturmleute usw., er-

halten den gleichen Bergelohn.

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
w.1v.18896. Gerdes.

Nr. 249.

Sanitätsoffiziergehälter.

Berlin, den 24. August 1917.

Es beziehen die Gebührnisseihres Dienstgrades:

(A. K. O. v. 20. 8. 1917.)

L ld ZeigpgmktBefol-
gxr

·

Dienstgrad Name ·dungs- Station Bemerkungen

y« rückens dienstalter

1 Marine-Oberstabs-
·

Zu lfd. Nr. 2 bis 4:

arzt Dr. Pinggåra N DieEinweisung der
2 Marine- Stabsarzt Marine-Stabsärzte I.

1. Klasse Dr. Valentin 0 UNDI,I-Klasse erfolgt
3 Marine-Stabsarzt lediglichzurKWeiter-s

11» Klasse Dr. Ko ehl (Otto) 1.9.17 0 fUhVUUgder Vntwlle

4 Dr Z-
und hat auf den Gee

-
.

- · Immern N haltsbezug während-
0 MUVIUe-Stabsakzt

c»
des Krieges keinen

111. Klasse Jung N Einfluß.

§ .

Dr- Halnmer -

0
Zu lfd. Nr. 3.

« Marme-Ass1steiizarztDr. Studemann 1.8.1x 1.8.17 N
Seit 15· 12 1914

zurückgehalten
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Zeitpunkt
Lfd des Befol-

.

Nr« Dienstgrad Name
Ein- dungs- Station Bemerkungen

«

rückens dienstalter

ferner:
8 Marine-Oberstabs-

arzt der Seewehr 1 Dr. S t öv e N

9 Marine-Oberstabs-
arzt der Reserve Dr. Landgraff 0

10 - Dr. Frey (Eknst) 0
11 Marine-Stabsarzt Dr. S chm i d t

der Seewehr I (Heinrich) 0
12 Marine-Stabsarzt

der Reserve Dr. D rae ck N

12
- Dr. R ö mer N

1 - Dr. Br aun
»

(Wolfram)
1«8«1 « N

15 - B e r g m an n 0
16 - Dr. B eh n e 0
17 - Dr. Rie k en 0

18 - Dr. J ün g er -

m ann 0

19 - Dr. W a gner 0
20 - Dr. F r h r.

v. S o h l e rn 0
21 - Dr. W ö h l e r O
22 Mariae-Oberstabs-

arzt der Reserve
.

(Char.) Dr. Asbeck 1.8.17 N

Der Staatssekretärdes Reichs-Marine-Amts.
Jm Auftrage.

G. A. 3606. Dr. Metzke.

Nr. 250.

Einnahmen aus Anlaß des Hilfsdienstgesetzes.

Berlin, den 30. August 1917.

Bei Durchführung des Hilfsdienstgesetzesaufkommende Strafgelder — §§ 5 und 12 der Be-

kanntmachung vom 21. Dezember 1916 — ReichsgesetzblattS.1411 ——, §§
·

Bekanntmachung vom 30· Januar 1917 — ReichsgesetzblattS. 85 — fließenwie alle Einnahmen
aus Anlaß des Krieges dem Kriegsfonds zu.

Jm Bereiche der Marineverwaltung sind diese Strafgelder sowie etwaige sonst noch auf-
kommende Einnahmen aus Anlaß des Hilfsdienstgesetzesin sinngemäßerAnwendung der Verfügung
vom 26. Juni 1917 — E. I. 839 — dem Kapitel 64 Titel 14 der fortdauernden Ausgaben des

Kriegs-Jahres-Etats zuzuführen.
Die Einziehung ist von den Mariae-Jntendanturen — in Berlin durch das Reichs-Warme-

Amt —

zu bewirken.

E. I. 1836.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

Jn Vertretung.
Brüninghaus.

9, 11 und 12 der
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Nr. 251.

Ausweife zum Bezug von Lebensmitteltarten für Mannfchaften.

Kriegsministerium.
Armee-Verwaltungs-Departement.

Nr. 2399-6. 17. B. 2.

Berlin, den 7. August 1917.

1» Auf den Urlaubsscheinen der Unteroffiziere(einschließlichOffizier- und Beamten-

stellvertreter)und Mannschasten, die im Standort — Innerhalb der Retchsgrenzen — auf Selbst-
beköstigungangewiesen sind und ldieBrot- und Lebensmittelkartenwie die Zivilbevölkerungdurch
die Kommunaloerbände erhalten, Ist durch den TruppenteIL wie folgt, zu vermerken, auf wie lange,
Und zwar über den Urlaubsbeginn hinaus, sie am Standort mit Lebensmittelkarten abgefunden find:

Jm Standort Selbstbeköstiger.

Hat Reichsfleischkartebis einschließlich--------------------------------------------------------------------- —-

Hat Brotmarken (Reichsreisebrothefte)bis einschließlich

Hat Zuckerkatte bis einschließlich------------------------------------------------------------------------------------ —-

Dieser Ausweis ist notwendig, um Doppelbezügezu verhindern und die Gemeinde-

behökdedes Urlaubsarts in den Stand zu setzen, die Zuständigkeitprüfen und die Brot- und
Lebensmittelkarten dementsprechendausfertigen zu können.

2. Unterofsizieren und Mannschaften zu 1, die aus dienstlicher oder anderer Veran-
lassung vorübergehendden Standort verlassen und keinenUrlaubsscheinerhalten, ist über die

Versorgung mit Lebensmittelkarten durch den Truppentecl eine besondere Bescheinigungnach
obigem Muster auszustellen.

Jm Auftrage: N a chtig all.

Berlin, den 30. August 1917.

VorstehenderErlaß des Kriegsministeriums wird zwecksBeachtung innerhalb der Marine
hiermit zur Kenntnis gebracht-

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.
Jn Vertretung.

cl-. 13298. Dr. Schramm.

Personalveränderungen.
a. Ernennungen, Beförderungen,

Vers etzungen usw.

Befördert:

(A. K. O. v. 31. 7. 1917.)

Zu Marine-Oberzahlmeistern:
Marine-Zahlmeister

Kirchner,Bischosf;

zu Marine-Z ahlmei stern:

Marine-Zahlmeisteraspiranten
Apfctd,Vermit, Böhmen Dinin Grund, Gutt,-

Heidlcr, Klein, Krause (Adolf), Müllers
(Fritz), Schmelzcr, Strunck, Thormaun —

.

unter Vorbehalt der Festsetzung ihrer-
Dienstaltersfolge.

Den Charakter als Marine-Stabs-
zahlmeistek erhalten-

. Marine-Oberzahlmeister a. D.

Stedentopf.

Vefördert:

(A. K. O. v. 20. 8. 1917.)

Zum Kapitän zur See:

, Fregattenkapitän
erer;

zum Fregattenkapitäm

»
Korvettenkapitän

Muller-Palm;

zum Korvettenkapitän:

Kapitänleutnant
Guttmann;
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zu Kapitänleutnants:
Oberleutnants zur See

Lafrenz, Meyer (Wilhelm), Wildeman, Wißmann,
Freund, Baltkcrn

Den Charakter als Korvettenkapitän
erhalten-

Kapitänleutnant
Spitzncrx

Jtn aktiven Seeofsizierkorps wieder

angestellt-
Oberleutnant zur See a. D. (z. Zt. z. D.)

v. Winterfeld, zuletzt von der 1.Mar.Jnsp., als
Oberleutnant zur See 1nit seinem bis-

herigen Patent vom 27. September 1913
— D2d — und unter Zuteilung zur
Marinest. d. Ostsee.

weiter befördert-

.-Zum Fähnrich zur See, vorläufig ohne
. atent:

Kriegsfreiwilliger mit der Anwartschaft auf die

Seeoffizierlaufbahn
Neumann (Alf«rcd);

zu Leutnants der Marineinfanterie,
vorläufig ohne Patent:
Fähnriche der Marineinfanterie

Scrvais, von Lche;

zu Fähnrichen der Marineinfanterie:
Unteroffiziere

SommerwcrcH Hansclmann, Grashosf;

zum Marine-Chefiugenieur:
Marine-Oberstabsingenieur

Schaefer.
Den Charakter als Marine- Chef -

ingenieur erhalten-

« Wurme-Oberstabsingenieur
Friederichs.

weiter befördert-

Zum Marine-Oberstabsingenieur:
« Mari11e-Sta»bsiugenieur
Scichtcr;

zum Marine-Stabsingenieur:
Marine-Oberingenieur

Kliefoth;

zu Marine-Oberingenieuren unter Vor-

behalt der Patentierung:
Wurme-Ingenieure

Brinker (Max), Hclgenbergcr;

zum lMarinesOberstabsarzk
Marine-Stabsarzt

Dr. Pinggerax

zu Marine-Stabsärzten:

Wurme-Obernssistenzärzte
Jung, Dr. Hammer.

Crnannt:

Zum Marine-Assistenzarzt, unter

Anstellung im aktiven Marine-Sanitäts-

korps:

Mariue-Feldhilfsarzt
Dr. Stüdcmann (V Berlin).

Ein Patent seines Dienstgrades
verliehen:

dem Marine-Oberstabsingenieur a. D. (z. st. z. DJ
Grühn.

Den Charakter haben erhalten-

als Kapitän zur See:

Fregattenkapitäne a. D. (z. Zt. z. D.)
Frommann, v. Gordon;

als Kapitänleutnant:
Oberlcutnant zur See a. D. (z. Zt. z. D.s)

: Hernmarck.
weiter befördert-

Zum Deckoffizierleutnant:
Obersteuermann a. D. (z. Zt. Ofsjzierstellvertreter)
Eckcmveber (Wilhelm).

Den Charakter als Deckoffizierlentnant
erhalten:

Obertorpsedcr a. D.

Krafft (August).

Im Benannt-imstande

Vefördertg

Zum Kapitänleutnant der Reserve der

Matrosenartillerie:
Oberleutnant der Reserve

Folkcts (Paul) (Bremerhaven);

zu Kapitänleutnants der Reserve
des Seeosfizierkorps:

Oberleutnants zur See der Reserve
Borm (lII Hamburg), Leu (IIl Ha1nburg):

zum Kapitänleutnant der Reserve
der Matrosenartillerie:

Oberleutnant der Reserve
Zillingcr (Il Düsseldorf);

zum Kapitänleutnant der Reserve
des Seeoffizierkorps:

Oberleumant zur See der Reserve
Uhr-machet (1 Bremen);

zum Kapitänleutnant der Reserve
der Matrosenartiller1e:

Oberleutnant der Reserve
Huß (VI Berlin);

zu Oberleutnants der Reserve der
Matrosenartillerie:
Leutnants der Reserve

Lehmann (Ernst) (11 Leipzig), Hermens (Waltek)
(Siegen);
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zu Oberleutnauts zur See der Reserve
des Seeoffizierkorps:

Leutnants zur See der Reserve
Blattner (I Bremen), Richarz (Stade), Pkchn

(I Bremen), Neef (I Bremen), Stapff

(1 Bremen);

zU Oberleutnants der Reserve der

Matrosenartiller1e:
Leutnants der Reserve-

Eckoldt (Erfurt), Hegelmann (Ludw1gshafen a. Rh.);

zU Oberleutnants zur See der Reserve

des Seeoffizrerkorps:
Leutnants zur See der Reserve

Spcckmann (Celle), Rieck (I Bremeu), Paul sBel-

gard);

zum Oberleutnant der Reserve der

Matrosenartiller1e:
Leutnant der Reserve

Nibbe (III Hamburg):

zum Leutnaut zur See der Reserve
des Seeoffizierkorps:

Vizesteuermann der Reserve
Kramcr (1 Bremen);

zu Leutnants der Reserve der

Matrosenartiller1e:
Vizefeuerwerker der Reserve

» ·

(Flensburg), Eickc (Stade), Hullmg
(VI Berlin), Peters (Bruno) (I Olden-

bargs, Trümper (lI Cllssel);

zum Leutnant zur See der Reserve des

,Seeoffizierkorps:
Vizesteuermannder Reserve

Bude (Ferdtnand) (Göttingen);"

Braasch

zu Leutnants der Reserve dex
Matrosenartiller1e:

·

Vizeflugmeister der Reserve

Schnell (Walter)tWeimar), Schmidt (Karl) (Sp andau),

Vizeseuerwerker der Reserve
Winter (Harry) (1 Brcmen), Rix (Kiel);

zu Leutnants zur See der Reserve
des Seeofsizierkorps:

Vizesteuerleute der Reserve
Richter (Georg) (III Hamburg), Schilf (111 Ham- »

burg), Pickel (desgl);

zu Leutnants der Reserve der

Matrosenartillerie:

Vizefeuerwerker der Reserve
Raben (Gustav) (III Hamburg), Mengers (ll Ol-

denburg);

zu Leutnantszur See der Reserve
des Seevffizierkorps:
Vizesteuerleute der Reserve

Votkmann (II Dresden), Muhl (Marburg), Jung
(Helnz) (Barmen);

zu Leutnants der Reserve der

Matrosenartillerie:
Vizefeuerwerker der Reserve

Markgraf (Vl Berlin), Greiscr·(Hohensalza);

zu Leutnants zur See der Reserve
des Seeoffizierkorps:

Vizesteuerleute der Reserve
Trenckmann (Mi·1hlbausen i.Th.), Lindemann(.öans),

(l Bremen), Neckcr (III Hamburg),
Straßburg (I Bremeu),Fontane (III Ham-
butg);

zu Leutnants der Reserve der Matrosen-
artillerie:

Vizefeuerwerker der Reserve
- Müller (Hejnrich) (l Oldenburg), Fischer (Friedrich)

(Hersfeld), Lindhorst (1l Vremen),
Vizesteuermann der Reserve

Schätzcl (Stras3burg);

zu Leutnants zur See der Reserve des
Seevffizierkorps:

Vizesteuerleufe der Reserve: .

Hohncn (llI Hamburg), Adcn (I Altona), Müller
(Friedrich) (Zittau i. S.);

«
zum Leutnant der Reserve der Matrosen-

,

a r t i l l e r i e :

Vizefeuerwerker der Reserve
Schonquer (Siegburg);

zu Leutnants zur See der Reserve des

» Seeoffizierkorps:
Vizesteuerleute der Reserve

Böhmer (Hugo) (l Bremen), Sicvers (Frtedrich)
(lIt Hamburg), Schlegelmilch (desgl.),
Breithaupt (Hugo) (ll Düsseldorf)- le
Coutre «(1Altona), Beilfuß (111 Ham-
burg), Bohmann (desgl.);

zum Hauptmann der Reserve
der Marineinfanterie:

«
Oberleutnant der Reserve

Hardenberg (Lennep);

zum Oberleutnant der Reserve der

Marineinfanterie:

«

Leutnant der Reserve
Dehnmg (Ernst) (Kiel);

zu Leutnants der Reserve der

«Marineinfant«erie:
Feldwebel der Reserve

Schützerv(Göttingen),
. Vizefeldtvebel der Reserve
Gundelach (1II Hamburg), Hennings (Kiel), Linde-

mann (Friedrich) sl Bremen), Paasche
(V1 Berlin), Mehrcns (K·iel);

zu Marine-Oberingenieuren der See-

wehr I:

Wurme-Ingenieure der Seewehr I

Rassow (111 Hamburg), Lühder (desgl.);
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zu Marine-Oberingenieureu der Reserve:
Wurme-Ingenieure der Reserve

Eberle (1 Essen), Barth (II Cöln);

zum Marine-Jngenieur der Seewehr 1: f
Marsue-Jngenieuraspirant der Seewehr l

Pepcrkorn (Steuin);

zum Marine-Jngenieur der Reserve:
Marine-Jngenieuraspiraut der Reserve

Wulff (lII Hamburg);

zu Marine-Jngenieuren der Seewehr I:

Mari11e-Jugenieuraspirant der Seewehr 1

Halm (l Altona),

Marine-Jugenieuraspiraut der Seewehr II

Heycr (Bremerhaven);

zu Mariue-Jugenieureu der Reserve:
Mariue-Jngenieuraspiranten der Reserve

Voß (Maximilian) (Mannheim), Goy (1 Dortmund);

zu Marine-Oberstabsärzten der

Reserve:

.

Mariue-Stabsärzte der Reserve
Dr. Flachs (Plauen), Dr. Oxenius (ll Frank-

furt a. M·):

zum Marine-Oberstabsarzt der

Seewehr I:

Marine-Stabsarzt der Seewehr I

Dr. Stövc (Flensburg);

zu Mari11e-Oberstabsärzteu der Reserve:
Marine-Stabsärzte der Reserve

Dr. Landgrass (V Berlin), Dr. Frey (Ernst) (desgl·);

zum Marine-Stabsarzt der Seewehr I:

Mariae-Oberassistenzarzt der Seewehr I
Dr. Schmidt (Heinrich) (I Stuttgart), unter Ver-

leihung eines Patents vom 10· Juni 1916

unmittelbar hinter dem Manne-SUBB-

arzt der Reserve Dr. Hempel;

zu Marine-Stabsärzten der Reserve:
Marine-Oberassistenzärzte der Reserve

Dr. Draeck (V Berlin), Dr. Römer (Ill Hamburg);

zum Marine-Stabsarzt der Seewehr I:

Marine-Oberassistenzarzt der Seewehr l

Prof· Dr. Küster (I Breslau);

zu Marine-Stabsärzten der Reserve:

Marine-Oberassistenzärzte der Reserve
Braun (Wolfkam) (Kattowitz), Bergmann

(Landsberg a. W.), Dr. Behne (Gießen),
Dr. Ricccn (Martin) (II Bremecc),
Dr.Iüugcrmann (ll Hannover), Dr. Loth
(lII Hamburg), Dr. Wagner (Kiel),
Dr. Frhr. v. Sohlcrn (ll Dresden),
Dr. Wöhler (lI Altona);

zu Marine-Oberassistenzärzten
der Reserve:

Marine-Assistenzärzte der Reserve
Dr. Müller (Friedrich)(III Hamburg), Dr. Hinrichsen

(Flensburg), Dr. Coetper (Barmeu),

Dr.

s

s

l
l

i
s

» Dr·Srherbcrl

Dr. Werr (Mannheim), Dr. Beck
(Il Stuttgart), Dr. Höbig (Beuthen i.
Ob. Schles.);

zum Marine-Oberassisteuzarzt
der Seewehr II:

Mari11e-Assistenzarzt der Seewehr lI
Dr. Werncr (Otto) (Reudsburg):

zu Matime-Oberassistenzärzteu
d e r R es e r v e :

Marine-Assistenzärzte der Reserve
Frehn (Meschede), Pscufcr (Zweibriicken),

Dr. Wienert (Königsberg),Dr. Schertliu
(Ernft) (I Bochum), Dr- Pape (II Diissel-
dorf), Dr. Seeger (lI Bremen), Dr. Rasor
(1l Frankfurt a. M.)- Dr. Haupt (Würz-
burg), Dr. Ausfermauu (Göttingen).

Für die Dauer seiner Verwendung im

Kriegssanitätsdienft zum Marine-Feld-
hilfsarzt ernannt-

nicht approbierter Marine-Unterarzt
IFeldunterarzU

Diebel (V Berliu).

Ein patent ihres Dienstgrades ver-

liehem
dem Kapitänleutnant der Seewehr I

des Seeofsizierkorps
Schrcyer (Ottomar) (11 Dresden),

dem Marine-Stabsarzt der Reserve
Dr. Zieschauk (V Berlin), und zwar vom 24. De-

zember 1915 unmittelbar hinter dem Ma-
»

rine-Stabsarzt der Reserve Dr. Born.

Den Charakter als Marine-Oberftabs-
arzt erhalten-

Marine-Stabsarzt der Reserve
Dr. Asbeck (Lüneburg).

Zur Reserve
zurückversetzt-

Kapitänleutnant der Seewehr I

des Seeosfizierkorps
Zauder (Emil) (Bremerhaveu).

Ernannt:

(Allerh. Bestallungen v. 20. 8. 1917.)
·

Mille» IWirklicheAdmimlitäts-1zu
GeheIMeU

« Admiralität8-

UMKRWMMJMWWM:

Dr.

des Seeofsizierhorps

Schweden Marine-Jntendaut RgäkenlglfKPcTsrse

Pilatus, MaritiesOberbaurat, Schiffbau-Betriebs-
direktor, zum Geheimen Mariae-Baum
und Schiffbaudtrektor;

»

Bergcmann, Marine-Baurat für Schiffbau, char.
Marine-Oberbaurat, zum Marine-Ober-
baut-at und Schiffbau-Betriebsdirektor;

E Vtechschmidt, Makine-Schissbaumeister, char. Ma-
rine-Baurat, zum Marine-Baurat für
Schiffbau.

Meyer (Rudolf), staatlich geprüfter Baumeister des

Schiffsniaschinenbaufaches, zum Murme-

Maschinenbaumeister.
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Eharaliterverleihungem —

(Allerh. Patente v. 2(). H.

.l91i.)Ur
« «« «

"

n sdirektor, den s Jara ter

Thoma, chllslnätetlkeaiktltlikrqåldniiralitätsratmit dein

Range der Riite ziveiter Klasse, d
«

Wingert, Bmemsvorstelser benn Adnnralstaba
«

Mai-ine, den Charakter al-.- Rechnung-i-

rat erhalten .

« le
» -" OR sit sur den Charakter a V

n »am( .Loschc"MaYthjffhnnl Manne-Oberbanrat
. » .

.

Kentcr MmsnspBanrat sur lmit dein Drangedsei
,

Uiiaschinenban» kzsregatteniapitanjr
Ricmcyer Mal-ine- Schm- den Charakter als .).ca-

,l1«anmeister rIne-Banrat nn: dem

Meyer Marine-Mascl)inen- Range der storvettew
, «

banineister kapitane
—- erhalten

(7taat-Is. d. R. M. A. v. 12. s. 1l117.)
v

«

. Iiiiisi11e-Xs11"teii-
Vo Rades-ach charakterisierte «

.ach
dinitnrsekretärezu etlatdinasztnenMa-

rine-Jntendantnrsekretaren
(Staatss. d. R. M. A. v. 25. 1917.)

Läcer Bauteelnliler,
»

I zxuMax-sug-
Schrocdcr, IJTariiie-:senslsner s Wertineisieur

Titelverleihungem

Staatss. d. R. M. A. v. 12. 8. 1917.)
« .

Tank Lnlsa n Janncck König Grötxcbaitch,gi5e1sst-, visiilsfiihreizdenTitel »sOber-Lverstlnuh-
siihrer«,

(Staat-5s. d. R. M. A. v. 19. H. 1917.)

Sckii«tcr Nat o S ildt Schlicht, Torpeddteil)-) I , nikeg,dentx)Titel,»Obe1·tvr),1edotechncler«,
Staat-Hi d. R. M. A. v. 21. 8.1917.)

Springen kViinentechniker,den Titel ,,·Ober1ninen-

techniker«
—- erhalten

b. Abschiedsbewilligungen.
(A. K. O. v. go. s. .191.7.)

Der Abschied bewilligt-

Dem Oberlentnant zur Sci-

Gclslcm
'

dein Leutnant der Marineinfmiterie

Schneider lEmil).

Der Abschied mit der gesetzlichen pen-
sion, der Aussicht auf Anstellung im

Zivildienst und der Erlaubnis zum Tragen
der bisherigen Unisorm bewilligt-

Tein Murme-Chesingenienr

Altenfcld;

q
dein Marine-Oberingenienr z. D.

Ji
·

.

«

auch
dem Marine-Obcrstabsarzt

Dr- Tillmann.

Der Abschied mit der gesetzlichen pen-
sidn unter übersührung zu den Marine-

sanitätsossizieren der Seewehrl bewilligt-

Dern Marine-Staszarzt
DE Schmidt (LUdivia).

- Georg,
k Dicckmaun s

Aus der aktiven Seeosiizierlausbahn
entlassen-

Fähnriilse zur See

Laden-ig, Klosc (Fritbioff).

Jm Ventlaubtenstande

Der Abschied mit der Erlaubnis zum

Tragen der bisherigen Uniform be-

willigt:
Dein Fiavitänlentnant der Reserve des See-

dffizierkorps
Bokelbcrg (Bremerl)aven),

dem kliiariantabsarzt der Reserve
l,)1-. Wortmann (JJnliu-?ks)tdjieeklinglsansen).

(A· K. O. v. ZU. 8. 1917.)
Der Abschied mit der gesetzlichen pen-

sion, der Erlaubnis zum Tragen der bis-

herigen Unisdrm und der Aussicht auf
Anstellung im Zivildienst bewilligt-

·

Dem Torpeder-Kapitänlentnant
Grnlsl, Unter Verleihung des Charakters

als Tdrpeder-Kapitiin.

(A. si. O. v. 27. s. 1917.)
Der Abschied mit der gesetzlichen

Pension, der Erlaubnis zum Tragen der

bisherigen Flncform und der Aussicht aus
Anstellung tm Zivildienst bewilligt:

Dein Torpedo-Stabsingenieur
Rcdekctz unter Verleihung des Charakters

als Torpedo-Oberstabsingenienr
Mit der gesetzlichen pension in den

Ruhestand versetzt-
(Staat8s. d. R· M. A. v. I-? .7. 19l7.)

Mostert, Marine-Qverineisielx

e. Ordensverleihungen.
(A. K. O. v. 18. s. 1917.)

Das Nitterkreuz des Königlich en Haus-Ordens-
«von Hohenzolleru mit Schwertern:

l stavitanlentnantiJ,

(A. Fi-. O. v. 20. s. 1917.)
Den Orden pour le Ins-ite-

Saltkwcdch Oberlentnant znr See.

Das Nitterkreuz des Königlichen Haus-Ordens«
von Hohenzollern mit Schwertern:

Sachsenbch Lentnant zur See,

Einrian Leutnant der Reserve der Matrvsens
artillerie.

Den Königlichen Kronenorden Z. Klasse:
Dr. Tillmann, Marine-sterstabsarzt a. D.

Den Königlichen Kronenorden 4. Klasse:

Meincrt, Marine-Oberingenienr a. D.

Die Nettungsmedaille am Bande:

Christianscn, Ober-lenknant der Reserve- der Ma-

trosenartillerie,
Lentnant der

artillerie.
Dreher-, Reserve der Matrosen-
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Nachruf.

Ilm 19. Ilugust 19s7 starb nach längerem Leiden zu Berlin der

Geheime Rechnungsrat Herr

Gottfried v. Helden-Ggfiorowski,
Inhaber des Eiseruen Kreuzes am weiß-schwarzen Bande und anderer Orden.

Seit dem Jahre l881 im Zilarinedienste, seit t884 in der Admiralität

bzw. beim Oberkotnmando und 21dmiralstab der Marine tätig, hat der Verstorbene
in allen seinen Stellungen mit unermüdlichem pflichteifer und größter Hingabe
an den Dienst feines Amtes gewaltet. Seine treue 21rbeit, sein ehrenwerter

Charakter nnd sein stets liebenswürdiges Wesen sichern ihtn bei seinen Vor-

gesetzten und Mitarbeitern ein ehreudes thidenken.

Berlin, den 21. August t9(?.

Der Chef des Udmiralstabes der Mai-ine.

Jn Vertretung.

Reinhard Koch.

Vizeadmiral

Benachrichtigungen
über

Verschiedenes.

.

Der ,,(«3entralstellefiir Angelegenheitenfreiwilliger Gaben au die Kaiserliche Illtarine« in

Mel, Seebadeanstalt, sind jetzt nachstehende
·

«

,,Abnahmestellen für Liebesgaben an die Kaiserliche Marine«
unterstellt:

1. in Berlin, Reitle-?Utarine-Aint, unter Leitung des Delegierten Vizeadmiral z. D.

Winkler,
»

2. in Kiel, Turnhalle der Slltarineakadetnie, unter Leitung des Delegierten Meutre-
admiral z. D. Ascher,

s3. in Wilhe·lmshaven,Jntendanturgebände,unter Leitung des Delegierten Rentuer Reiche,
4. in Cnrhaoen, Fischereihalle, unter Leitung des mit der Wahrnelnnung der Geschäfte

eines Delegierten beauftragten Marine-Stabsarztes d. Ili. ,l)1-. Beet-L
ö. in Geestemiinde, Fährhauk4,unter Leitung des uiit der Wahrnehmung der lsteschijfte

eines Delegierten beauftragten klltarineintendantnrsetretärsDousaldL «

ti. in Liban, Liebesgabendepot, unter Leitung des Delegierten u. Tste1«r-eicl).
Die Verfügung vom Elt. Oktober l.5)14 (Mariueuerordnnngsblatt Seite til-) ist mit einein

blinden-; hieran zu Versehen.
HE-. . .-

»

Todesfälle.
· »

«

Laiiche, Werfttuaschinist, am lis. August tllls in Wilhelm-Thaer gestorben


